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Was Sie wissen müssen:

Wählen Sie die Rechtsform 

 Die Rechtsform Ihres Unternehmens ist sehr wichtig, denn sie wirkt sich auf die Steuern, die Sie zahlen, auf die
Geldmittel, die Sie beschaffen können, auf die Dokumente, die Sie einreichen müssen, und auf Ihre persönliche
Haftung aus.

 Wählen Sie Ihre Unternehmensstruktur sorgfältig aus. Beraten Sie
sich mit Unternehmensberatern, Rechtsanwälten und Buchhaltern,
bevor Sie Ihr Unternehmen anmelden, eine Steuernummer erhalten
und die entsprechenden Lizenzen und Genehmigungen beantragen.

Wir raten Ihnen, sich immer bei der Kooperativenorganisation
Ihres Landes oder Ihrer Region zu erkundigen, da die
Anforderungen und Verfahren von Land zu Land oder von Region
zu Region unterschiedlich sind.
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Nützliche Tipps zur Gründung eines Sozialunternehmens:

 Konsultieren Sie die regionalen und nationalen Vorschriften, je nachdem, wer an dem Ort, an dem Sie Ihr
Unternehmen gründen möchten, für die Entwicklung von Sozialunternehmen zuständig ist.

 Wählen Sie eine Rechtsform für Ihr soziales Unternehmen, die sich an den Vorschriften der Region orientiert, denn es
gibt eine Vielzahl von Modalitäten, wie Kooperativen, Stiftungen, Vereine, Arbeitsgesellschaften usw.

 Je nach Rechtsform des Unternehmens müssen die einschlägigen
Gesetze und Verordnungen sowie die erforderlichen Verfahren
gründlich geprüft werden, bevor sie durchgeführt werden.

 Schließlich sollten Sie bedenken, dass die Gründung eines sozialen
Unternehmens mit der Gründung eines herkömmlichen
Unternehmens vergleichbar ist. Der Hauptunterschied liegt in der
Unternehmensmission, die darin besteht, die kollektiven Interessen
der Mitglieder oder das breitere wirtschaftliche oder soziale
Interesse zu verfolgen.
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Wählen Sie die Art der Kooperative je nach Ihrem Businessplan

Ein weiteres Element von Kooperativen, mit dem Sie vertraut sein sollten, sind die verschiedenen Arten von
Kooperativen, die es gibt. Natürlich hängt jede Art von Kooperative von der zu entwickelnden Tätigkeit, der Anzahl der
Partner des Unternehmens, dem eingesetzten Anfangskapital, der formalen Strenge bei der Gründung und dem Betrieb
des Unternehmens, der Gesetzgebung in jedem Land usw. ab:

 Verbraucherkooperative

 Arbeiterkooperative

 Einkaufskooperative

 Erzeugerkooperative

 Multi-Stakeholder-Kooperative

 Föderale oder sekundäre Kooperative



Die Mitglieder und die Leitung der Kooperative

 Im Allgemeinen wird entweder eine einstufige oder eine zweistufige Struktur verwendet. Viele kleinere
oder traditionelle Kooperativeen arbeiten mit einem einstufigen System. Die zweistufige Struktur wird
von stärker professionalisierten und größeren Kooperativeen mit einer höheren Kapitalintensität
verwendet.

 Eine Sozialkooperative sollte je nach Land aus einer Mindestanzahl von Mitgliedern bestehen. Alle
Mitglieder einer sozialen Kooperative sind stimmberechtigt, unabhängig von der Anzahl der
Kooperativenanteile, die sie halten.

 Die konstituierende Versammlung ist die erste Phase der
Gründung einer Kooperative.

 Die Generalversammlung und der Verwaltungsrat sind die beiden
Entscheidungsgremien von Kooperativen.

 Eine Jahreshauptversammlung ist eine Gelegenheit für die
Mitglieder einer Kooperative, sich zu versammeln, über ihre
Kooperative zu sprechen, Entscheidungen zu treffen und die
Zukunft der Kooperative mitzugestalten.



Der Verwaltungsrat

Zu den wichtigsten Aufgaben des Verwaltungsrats gehören:

 Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Kooperative

 Strategische Planung

 Verwaltung

 Festlegung von Strategien und Verfahren

 Engagement der Mitglieder

 Kooperative Vertretung.



Die finanziellen Ressourcen 

Die finanziellen Mittel einer sozialen Kooperative bestehen aus: 

➔ dem Kapital des Unternehmens 

➔ den verschiedenen Spenden von Dritten 

➔ der Verwendung seiner Vermögenseinkommen aus der 
Geschäftstätigkeit 

➔ den Zuschüssen der Europäischen Union 

➔ Vermächtnisse, Schenkungen und Zugeständnisse von 
Vermögenswerten anderer internationaler, nationaler oder lokaler 
Organisationen 



Das Statut (1) 

 Für die Gründung einer Sozialen Kooperative kann eine
Standardsatzung verwendet werden, die von den Gründern der
Sozialen Kooperative ergänzt wird.

 Der Inhalt des Statuts wird in den Rechtsvorschriften festgelegt.

 Das Statut enthält die notwendigen, mit diesem Gesetz
übereinstimmenden Bestimmungen und verweist im Übrigen auf
die Bestimmungen der einschlägigen Gesetze.

 Vorläufige Standardstatuten sind in der Regel in elektronischer Form
auf der Website des Arbeitsministeriums verfügbar.



Das Statut (2) 

 Das Statut einer Kooperative sollte diese obligatorischen Inhalte in modifizierter Form enthalten und bei Bedarf 
durch zusätzliche Inhalte ergänzt werden:  

•den Namen und den Firmennamen der Kooperative,  

•der Ort des Hauptsitzes, 

•die Ziele der Kooperative, einschließlich der Angabe, ob es sich um eine Einzweck- oder eine Mehrzweckkooperative
handelt, 

•die Bedingungen und Verfahren für die Aufnahme, den Austritt, den Ausschluss und die Suspendierung von Mitgliedern, 

•den Wert sowie die Mindest- und Höchstzahl der von jedem Mitglied zu zeichnenden Anteile, 

•das Verfahren und die Bedingungen für die Zeichnung und Zahlung der Aktien,



Das Statut (3) 

•die Art der finanziellen Verpflichtungen der Mitglieder,

•die Verwaltung der Kooperativenregister und der aufzubewahrenden Dokumente,

•die Bedingungen und Modalitäten für die Einberufung und Abhaltung von Vollversammlungen (Form der Einberufung,
Festlegung und Bekanntgabe der Tagesordnung, Wahl des Sitzungsleiters, Beschlussfähigkeit, Abstimmungen usw.),
•die begrenzte Größe und Verantwortung des Verwaltungsrats,
•die Bedingungen und Verfahren für die Einberufung des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrates,
•Finanzierung: Kapitalbildung, Bildung von gesetzlichen Reserven und Fonds,
•Überschussverteilung und Verlustdeckung,
•die Verteilung des Kapitals im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft oder der Liquidation der Kooperative,
•Definition des Geschäftsjahres,
•Rechnungsprüfung,
•Bedingungen und Verfahren für die freiwillige Auflösung,
•Streitbeilegungsverfahren,
•die Angabe einer anderen Rechtsfrage,
•das Verfahren zur Änderung der Geschäftsordnung/Satzung.



Anmeldung 10

 Die Eintragung muss im zuständigen Register erfolgen: im
Register des entsprechenden Ministeriums oder in einem
gleichwertigen Register oder im regionalen Register, je nach
Land, innerhalb der im geltenden Recht vorgesehenen Frist.

 Mit ihrer Eintragung erhält die Sozialkooperative Zugang zu den
Finanzinstrumenten und kommt in den Genuss der finanziellen
Anreize und Unterstützungsmaßnahmen, die für soziales
Unternehmertum angeboten werden.

 Das Register kann national oder regional sein, je nach Land und
Umfang der Kooperative.
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Sie sollten die folgenden Kriterien berücksichtigen:

Haftung: Die Anteilseigner einer Kooperative haften nur begrenzt für die Schulden und Verpflichtungen des 
Unternehmens, einschließlich der Haftung für die rechtswidrigen Handlungen anderer Anteilseigner und Arbeitnehmer.

Gründung: Die Gründung einer Kooperative ist hinsichtlich des Aufwands und der Kosten mäßig schwierig. Ob Sie eine 
gewinnorientierte oder eine gemeinnützige Kooperative gründen, beeinflusst die zu treffenden Maßnahmen. Neben den 
üblichen Formalitäten für die Gründung einer Kapitalgesellschaft muss bei der Gründung einer Kooperative mit 
ziemlicher Sicherheit im Voraus entschieden werden, wann und wie die Gewinne in Form von Patronatsdividenden 
ausgeschüttet werden sollen.

Verwaltungsstruktur: Die Managementstruktur einer Kooperative richtet 
sich wie ihre Gründung danach, ob es sich um eine gewinnorientierte 
oder eine gemeinnützige Einrichtung handelt, und folgt den 
Managementstrukturen normaler gewinnorientierter und gemeinnütziger 
Unternehmen
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Betrieb: Der Betrieb einer Kooperative ist sowohl zeit- als auch kostenaufwendig. Die Wahl und Abberufung von
Geschäftsführern, die Besetzung freier Stellen im Vorstand, die Abhaltung von Vorstands- und Aktionärsversammlungen,
die Aufbewahrung von Protokollen solcher Versammlungen, die Aufzeichnung von Vorstandsbeschlüssen und die
Genehmigung wichtiger Managemententscheidungen durch die Aktionäre sind allesamt durch die staatlichen
Gesellschaftsgesetze geregelt.

Eigentum an den Vermögenswerten/Gewinnausschüttung: In einer Kooperative sind die Vermögenswerte des
Unternehmens in der Regel Eigentum der Kooperative, und die Anteilseigner/Mitglieder haben keine direkte finanzielle
Beteiligung an ihnen. Die Anteilseigner einer gewinnorientierten Kooperative sind Eigentümer des Unternehmens selbst,
ihr direktes finanzielles Interesse liegt jedoch in den von ihnen gehaltenen Aktien.

Steuerliche Behandlung: Die "Doppelbesteuerung" ist einer der
größten Nachteile einer Kooperative, die wie ein Unternehmen
funktioniert. Die Gewinne einer Kooperative können zweimal
besteuert werden: zuerst auf der Unternehmensebene und dann
noch einmal auf der individuellen Ebene, wenn die Gewinne als
Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im Gegensatz zu
anderen Unternehmen können Kooperativen die Doppelbesteuerung
vermeiden, indem sie ihre Gewinne als "Patronatsdividende" an die
Mitglieder ausschütten, statt als Aktiendividende.
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1. Einreichung des Registrierungsantrags

Das antragstellende Sozialunternehmen meldet sich bei dem nationalen Register an, das in jedem Land oder jeder
Region zuständig ist:

 Die von den Gründungsmitgliedern unterzeichnete Satzung des sozialen Unternehmens.

 Jedes Gründungsmitglied unterschreibt separat eine Erklärung, ob es sich an einer anderen Sozialen Kooperative
beteiligt oder nicht.

 Es wird eine Erklärung zum Kriterium der prozentualen Beschäftigung von
Personen aus schutzbedürftigen Gruppen unterzeichnet (in der Regel
durch nationale Rechtsvorschriften festgelegt).

 Andere einschlägige Belege werden (soweit erforderlich) unterzeichnet.

Die Registerabteilung prüft die eingereichten Daten und leitet sie an die Kommission
weiter:
- Eintragung des Sozialunternehmens in das Registerbuch.
- Bereitstellung einer Registrierungsbescheinigung, die für die Aufnahme einer
Geschäftstätigkeit gültig ist
- Validierung des Statuts



Der Rechtsweg (2)
2. Einreichung zusätzlicher Daten

Die registrierte Sozialkooperative reicht ein:

 Antrag auf Eintragung zusätzlicher Daten (genaue Anschrift und die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses).

 Bescheinigung über die Aufnahme der Tätigkeit beim Finanzamt.

 Protokoll über die Bildung eines Gremiums des Lenkungsausschusses.

Die Registerabteilung prüft die eingereichten Daten und übernimmt die
folgenden Schritte:
- Genehmigung des Antrags auf Registrierung zusätzlicher Daten.
- Validierung einer Anmeldebescheinigung (gültig bis zur Vorlage des
ersten jährlichen Tätigkeitsprogramms und Berichts, wo sie durch die
Mitgliedsbescheinigung ersetzt wird)



Der Rechtsprozess (3)
3. Bankkonto

Die Einrichtung eines Bankkontos auf den Namen der Gesellschaft für die Einzahlung des Stammkapitals ist für die
Gründung der Kooperative erforderlich. Die Kooperative muss ein Bankkonto auf ihren Namen mit dem Zusatz "in
Gründung" einrichten und das eingezahlte Kapital als Geldeinlage hinterlegen.

4. Finanzamt

o Antrag auf Erteilung einer Steueridentifikationsnummer.
o Registrierung bei der Steuer auf wirtschaftliche Tätigkeiten.
o Erklärung über die Eintragung in die Volkszählung der Steuerpflichtigen.

5. Amt für soziale Sicherheit

o Antrag auf Eintragung der Kooperative in die Sozialversicherung.
o Anmeldung der Arbeitnehmer*innen der Kooperative im allgemeinen

System der Sozialversicherung.
o Anmeldung von Arbeitspartnern in der Sonderregelung für Selbstständige

der Sozialversicherung.



Der Rechtsweg (4)

6. Öffentliche Urkunde über die Gründung

In mehreren Ländern oder Gebieten wird die öffentliche Gründungsurkunde von allen Gesellschaftern und
Gründungsmitgliedern in Anwesenheit eines Notars unterzeichnet. Sie enthält in der Regel:

o Das Protokoll der konstituierenden Versammlung
o Das nominelle Verhältnis der Partner
o Die Statuten
o Die Manifestation des Willens zur Gründung der Kooperative
o Die Manifestation der Zeichnung und Auszahlung von Sozialbeiträgen
o Die von jedem Partner geleisteten Sozialbeiträge
o Der Wert, der den von den Gesellschaftern eingebrachten Vermögenswerten zugeschrieben wird (falls vorhanden)
o Die Bescheinigung über die Einzahlung der Beiträge auf das Bankkonto
o Aktuelle Zertifizierung des Firmennamens der Kooperative
o Bei integrierten juristischen Personen zusätzlich eine Bescheinigung über die Zustimmung der Generalversammlung,

in der ihre Integration in die Kooperative genehmigt wird.
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60 Minuten 

- Vordruck: 
Kugelschreiber/Bleistift, 
Textmarker und Marker 
(optional) 

- Digitale Form: mit dem 
Internet verbundenes Gerät 
(PC, Laptop, Tablet usw.), 
Software zur Bearbeitung von 
Dokumenten (z. B. Microsoft 
Word) 

Nachstehend finden Sie den 
Fragebogen zur 

Unternehmensgründung, der für die 
Erstellung des Doing Business 

Compiled Report der Weltbank 
verwendet wurde. Dieses Dokument 

kann für Sie eine gute 
Orientierungshilfe sein. Sie können es 
lesen und ausdrucken, um Ihre Daten 
einzutragen und einen ersten Entwurf 
für Ihr Social Business als juristische 

Person zu erstellen: 

https://www.doingbusiness.org/conte
nt/dam/doingBusiness/pdf/db2020/D

B20-Starting-a-Business-
Questionnaire.pdf

Anweisungen 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-Starting-a-Business-Questionnaire.pdf
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